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Die Zahl der Rechtsberater

ist groß. Unsere Marktüber-

sicht hilft Ihnen, den Rich-

tigen zu finden: 195 Kanzleien

mit Spezialisierung im Immo-

bilienrecht stellen sich mit

detaillierten Profilen vor.

Unsere Titelgeschichte zeigt,

welche Normen und gesetz-

lichen Anpassungen Sie trotz

Krise und Krieg nicht aus

den Augen verlieren dürfen.

Gemeint sind z.B. das

Lieferkettengesetz und das

Gesetz zur Modernisierung

des Personengesellschafts-

rechts (MoPeG). Dem Dauer-

thema Datenschutz haben

wir einen eigenen Beitrag ge-

widmet. Das Fazit: Ignorieren

hilft nicht. Mit wem Sie es bei

den anwaltlichen Immobilien-

teams zu tun haben und was

diese können oder auch nicht

können, das verraten wir

Ihnen in einem Artikel über

das Kanzleipersonal. Ein

Interview mit einem Urge-

stein des Immobilienrechts

vervollständigt diesen Weg-

weiser für Immobilienprofis.
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Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking Kühn
Lüer Wojtek

Quelle: HKLW

Vergaberecht. Zuwendungen darf eine
Behörde wegen Vergabefehlern nur dann
zurückfordern, wenn sie ihr Ermessen
vollständig ausgeübt hat. Sie muss unter
anderem die Schwere der Fehler und deren
Auswirkungen berücksichtigen.

OVG Schleswig , Urteil vom 23. August 2022,
Az. 5 LB 9/20

Keine automatische Rückforderungg
wegen Fehlern bei der Vergabe
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DER FALL

Eine Kommune in Schleswig-Holstein
beantragte im Jahr 2007 Zuwendungen
des Landes für den Kauf eines neuen Feu-
erwehrfahrzeugs. 2012 prüfte der Kreis die
Beschaffung und forderte die gesamte
Zuwendung wegen Vergabefehlern bei
dem Erwerb des Fahrzeugs zurück. Ein
Ermessen stünde dem Kreis bei dieser
Entscheidung nicht zu. Dagegen wendete
sich die Kommune und machte geltend,
das Vergaberecht sei bei der Beschaffung

des Fahrzeugs im Wesentlichen eingehal-
ten worden. Kleinere Fehler seien der sei-
nerzeitigen Unerfahrenheit der handeln-
den Personen mit dem komplexen Verga-
berecht geschuldet. Jedenfalls hätten sich
diese Fehler nicht auf die Wirtschaftlich-
keit des Einkaufs ausgewirkt. Die Kom-
mune habe das Fahrzeug wesentlich
günstiger erworben als zum Beispiel eine
Nachbargemeinde.
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DIE FOLGEN

Während das Verwaltungsgericht im Jahr
2020 den Rückforderungsbescheid noch
bestätigt hatte, gibt das Oberverwaltungs-
gericht jetzt der Kommune Recht: Bei der
Entscheidung über die Rückforderung
müssen alle relevanten Umstände in die
Abwägung einbezogen werden. Dazu
gehört die Schwere der Vergabefehler, ob
der Kommune durch die Fehler ein Scha-
den entstanden ist, wie stark die Kom-
mune durch die Rückforderung belastet
würde und wie lange der Vorgang schon
zurückliegt. Das Urteil wird erhebliche
Auswirkungen auf die Praxis der Zuwen-

dungskontrolle haben. Eine „automati-
sche“ Rückforderung bei Vergabefehlern
kann es künftig nicht mehr geben. Es ist
vielmehr erforderlich, dass im Rückforde-
rungsbescheid alle Umstände des Sach-
verhalts vollständig abgewogen werden.
Diese Abwägung ist gerichtlich überprüf-
bar. Zwar werden Gerichte auch künftig
keine eigene Ermessensentscheidungen
treffen. Sie werden jedoch genauer prü-
fen, ob die Behörde angemessen Ge-
brauch von ihrem Ermessen gemacht hat.
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WAS IST ZU TUN?

Zuwendungsempfänger haben künftig
eine bessere Rechtsposition, wenn sie sich
gegen Rückforderungsbescheide wehren
wollen. Häufig werden diese Bescheide
erst viele Jahre nach der Verwendung
erlassen. In Zukunft muss zugunsten des
Zuwendungsempfängers berücksichtigt
werden, wenn die Beschaffung schon
lange zurückliegt und die Rückforderung

mit einer erheblichen finanziellen Belas-
tung für den Empfänger verbunden
wäre. Ebenfalls zu seinen Gunsten ist zu
berücksichtigen, wenn die Fehler im Ver-
gabeverfahren keine Auswirkungen auf
die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung
hatten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Fabienne Helle
von Bryan Cave
Leighton Paisner

Quelle: BCLP

Steuerrecht. Befindet sich auf einem
Grundstück, das verkauft wird, eine
Bepflanzung mit Weihnachtsbäumen, muss
für den Anteil des Kaufpreises, der auf die
Bäume entfällt, keine Grunderwerbsteuer
bezahlt werden.

BFH, Urteil vom 23. Februar 2022,
Az. II R 45/19

Keine Grunderwerbsteuer für
Weihnachtsbäume
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DER FALL

Bei einem Streit zwischen einem Grund-
stückskäufer und dem Finanzamt ging es
im Wesentlichen um die Frage, ob ein
separat vereinbarter Kaufpreis für Weih-
nachtsbäume auf dem Grundstück in die
Bemessungsgrundlage für die Grund-
steuer einzubeziehen ist. Der Kaufpreis
für das Grundstück setzte sich zusammen
aus einem Anteil für den Grundbesitz und
einem Anteil für angepflanzte Weih-
nachtsbäume – Nordmanntanne und

Blaufichte –, welche später auch als solche
genutzt wurden. Das Finanzamt bezog
den Anteil des Kaufpreises, der auf die
Weihnachtsbäume entfiel, mit in die
Berechnung der Grunderwerbsteuer ein.
Der Einspruch des Klägers blieb erfolglos,
jedoch gab ihm anschließend das FG
Münster Recht. Hiergegen wandte sich
das Finanzamt. Der BFHwies die Revision
zurück.
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DIE FOLGEN

Das Finanzamt hatte die Auffassung ver-
treten, dass es sich bei den Weihnachts-
bäumen umErzeugnisse des Grundstücks
und nicht um Scheinbestandteile
(§§ 94, 95 BGB) handele, die – solange sie
mit dem Boden zusammenhingen – auch
nicht Gegenstand besonderer Rechte sein
könnten. „Holz auf dem Stamm“ könne
nicht selbstständig übereignet werden.
Etwas Anderes könne nur für Baumschu-
len und Gärtnereien gelten, da in diesem
Fall lebende Organismen übereignet wür-

den. Weihnachtsbäume würden jedoch
nur bis zu ihrer gesetzten Lebenserwar-
tung auf dem Grundstück verbleiben, bis
sie unter Zerstörung der Pflanzen als
deren Produkt geerntet würden. Der BFH
folgte dem nicht, sondern bestätigte die
Auffassung des FG, dass sogenannte
Weihnachtsbaumkulturen bzw. Gehölze
Scheinbestandteile des Grundstücks sind,
wenn bereits beim Zeitpunkt von Aussaat
oder Pflanzung vorgesehen war, sie wie-
der von dem Grundstück zu entfernen.
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WAS IST ZU TUN?

Die nicht selbstständige Bewertung von
Weihnachtsbaumkulturen und Einbezie-
hung von deren Wert in die grunderwerb-
steuerliche Bemessungsgrundlage von Sei-
ten des Finanzamts schien fernliegend,
weshalb das Urteil überzeugt. Die Einord-
nung von Weihnachtsbäumen als Schein-
bestandteile desGrundstücks ist nachvoll-
ziehbar, da diese immer nur für einen
vorübergehenden Zeitraum mit dem
Grundstück verbunden sind und wohl

unstrittig auch einen eigenen, nicht uner-
heblichen Wert haben. Damit reihen sich
die Weihnachtsbaumkulturen ein in die
Reihe der Scheinbestandteile, zusammen
mit Baugerüsten, Grabsteinen, Tanks,
Kinderschaukeln und Gartenhäusern. Es
kann sich lohnen, einen kritischen Blick
darauf zuwerfen,was sich bei demErwerb
eines Grundstücks noch zusätzlich darauf
befindet. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Fleckenstein

von Luther
Quelle: Luther

Öffentliches Recht. Wohn- und urbane
Gebiete können in einer gewerblich
genutzten Nachbarschaft festgesetzt werden,
wenn es gewichtige städtebauliche Gründe
dafür gibt und im Gebäudeinneren
zumutbare Lärmwerte erreicht werden.

OVG Lüneburg, Urteil vom 7. Oktober 2021,
Az. 1 KN 3/20

Lärmbelastung schließt ein neues
Wohngebiet nicht aus
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DER FALL

Die Antragstellerin, Eigentümerin eines
Grundstücks, auf dem sich neben Büros
unter anderem ein Bowling-Center und
eine Diskothek befinden, wandte sich im
Wege der Normenkontrolle gegen einen
Bebauungsplan. Dieser wies Nachbarflä-
chen zu ihremGrundstück als Wohn- und
urbane Gebiete aus. Die Eigentümerin

hielt den Bebauungsplan für rechtswidrig,
da die Festsetzung eines zum Wohnen
bestimmten Gebiets in einer gewerblich
vorgeprägtenNachbarschaftmit gewerbe-
typischen Lärmimmissionen unzulässig
sei. Die gewerblichenMieter ihres Grund-
stücks seien dadurch unerfüllbaren
Schutzansprüchen ausgesetzt.
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DIE FOLGEN

DasOVGLüneburgwies denNormenkon-
trollantrag zurück. Seiner Auffassung
nach ist die Festsetzung von Wohn- und
urbanen Gebieten in einer erheblich mit
Lärm vorbelasteten Umgebung möglich.
Dafür müssen hinreichend gewichtige
städtebauliche Gründe vorliegen und
jedenfalls im Gebäudeinneren und in
etwaigen Außenwohnbereichen müssen
durch Schallschutzmaßnahmen zumut-
bare Lärmwerte erreicht werden. Das
OVG nimmt dabei Bezug auf die Recht-
sprechung des BVerwG, das die Auswei-
sung neuer Wohngebiete, die aufgrund
ihrer Nähe zu vorhandenen Straßenver-

kehrswegen Lärmbelastungen ausgesetzt
sind, nicht von vornherein für abwägungs-
fehlerhaft hält. Wenn Abstände zur Lärm-
regulierung nicht eingehalten werden
können, dannkann, sodasBVerwG, durch
geeignete bauliche und technische Vor-
kehrungen dafür gesorgt werden, dass
keine ungesunden Wohnverhältnisse ent-
stehen. Das OVG Lüneburg erklärt diese
Grundsätze im Rahmen der Ausweisung
urbaner Gebiete nach § 6a BauNVO für
anwendbar, und ebenso in Fällen, in
denen die Lärmvorbelastung nicht aus
dem Straßenverkehr, sondern aus
benachbartem Gewerbe folgt.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des OVG Lüneburg
zeigt erneut, dass die Durchsetzung des
immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes, nach dem schädliche Ein-
wirkungen auf Wohngebiete so weit wie
möglich vermieden werden sollen, in der
Realität auf Grenzen stößt. Dies insbeson-
dere dann, wenn sie mit dem von
§ 1a Abs. 2 BauGB flankierten Interesse
kollidiert, in dicht besiedelten Gebieten
als Maßnahme der Nachverdichtung und

Innenentwicklung neue Wohnflächen zu
schaffen. Um dem Druck auf den Woh-
nungsmarkt zu begegnen und die Woh-
nungsbauziele der Bundesregierung zu
erreichen, müssen die verwaltungsge-
richtlichen Maßstäbe bei der Mobilisie-
rung von potenziellen Wohnflächen
sowohl von Gemeinden als auch von
Investoren von Anfang an mitberücksich-
tigt werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling

von Rotthege
Quelle: Rotthege, Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Fehlt eine Anlage über die
Mietindexierung, die dem Mietvertrag
beizufügen ist, liegt ein Verstoß gegen die
mietvertraglich vereinbarte qualifizierte
Schriftform vor.

LG Leipzig, Urteil vom 30. Juni 2021,
Az. 07 O 2582/20

Eine fehlende Anlage kippt die
Schriftform des Mietvertrags
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DER FALL

In einem Gewerberaummietvertrag ist
vereinbart, dass nachträgliche Änderun-
gen und Ergänzungen des Vertrags sowie
Abweichungen zu dieser Formvorschrift
der Schriftform bedürfen (sog. „doppelte
Schriftformklausel“). Vermieter und Mie-
ter schlossen drei Nachträge. Im zweiten
Nachtrag vereinbarten sie unter anderem,
dass das Mietverhältnis ab dem 1. Januar
2013 unbefristet fortgesetzt wird und mit
einer Frist von zwölf Monaten gekündigt

werden kann. ImdrittenNachtragwurden
eine Festlaufzeit bis Ende 2018 und zwei
Verlängerungsoptionen zugunsten des
Mieters vereinbart. Unter Bezugnahme
auf eine beizufügende Anlage wurde
zudem eine Mietindexierung vereinbart.
Diese Anlage wurde dem Nachtrag aber
nicht beigelegt. 2018 erklärte der Mieter,
die Option auszuüben, und im Frühjahr
2020 kündigt ihm der Vermieter mit einer
Frist von zwölf Monaten. Zu Recht?
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DIE FOLGEN

Ja! Das Mietverhältnis ist vor dem Hinter-
grundder imzweitenNachtrag vereinbar-
ten unbefristeten Laufzeit und der dort
vorgesehenen Kündigungsmöglichkeit
wirksam gekündigt worden. Das Mietver-
hältnis hat sich auch nicht dadurch ver-
längert, dass der Mieter die im dritten
Nachtrag vorgesehene Verlängerungsop-
tion ausgeübt hat. Denn dieser Nachtrag
ist unwirksam. Dadurch, dass die Parteien
die Anlage, in der die Indexierung der
Miete geregelt war, dem Nachtrag nicht

beigefügt hatten, haben sie gegen die ver-
einbarte Schriftform verstoßen. Dies führt
zur Formnichtigkeit und somit dazu, dass
der gesamte dritte Nachtrag unwirksam
wird (§ 125 Satz 2 BGB). Bei der Miethöhe
und deren Ermittlung handelt es sich um
einen wesentlichen Vertragsgegenstand,
der ebenfalls der rechtsgeschäftlich
bestimmten Schriftform unterliegt. Auf-
grund der gesamten Unwirksamkeit des
drittenNachtrags sind auch die vereinbar-
ten Verlängerungsoptionen entfallen.
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WAS IST ZU TUN?

Um zu vermeiden, dass Vertragsabreden
unwirksam werden, müssen die Parteien
eines Gewerbemietvertrags bei der Ver-
einbarung der doppelten Schriftform
sämtliche Abreden schriftlich festhalten.
Hiervon umfasst sind insbesondere auch
alle Anlagen zum Mietvertrag, die ihm
beigefügt sind bzw. die zumindest aus-
drücklich auf ihn verweisen müssen und
umgekehrt. Dieser Grundsatz gilt un-
abhängig von einer doppelten Schrift-

formklausel auch im Hinblick auf das
für Gewerberaummietverträge relevante
gesetzliche Schriftformerfordernis des
§ 550 BGB. Denn danach gilt ein Mietver-
trag, der für längere Zeit als ein Jahr nicht
in schriftlicher Form (§ 126 BGB) abge-
schlossen wird, auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Mangels Festlaufzeit ist das
Mietverhältnis dann vorzeitig ordentlich
nach den gesetzlichen Bestimmungen
kündbar. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


